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Sachverhalt und Antrãge 

I. Die am 18.12.1981 eingereichte, auf der unter der Nr. WO 

82/02297 am 08.07.1982 veróffentlichten internationalen 

Patentanmeldung PCT/DE 81/00230 mit einer beanspruchten 

Priorität vom 27.12.1980, Bundesrepublik Deutschland 

p 30 49 200.3, basierende europäische Patentanineldung 

Nr. 82 900 095.9 wurde durch Entscheidung der Prufungs-

abteilung 2.2.07.062 vom 30.05.1984 im Hinblick auf die im 

internationalen Recherchenbericht genannten Dokuniente (1) 

DE-A- 2 558 251 und (2) FR-A-650 417 sowie das übliche 

fachinännische Wissen in ihrer ursprünglichen Fassung wegen 

mangeinder erfinderischer Tätigkeit ihres Gegenstandes 

zurückgewiesen. 

II. GemàJ3 der Prüfungsabteilung beschreibe das Dokument (1) 

ein Verfahren zum automatischen Festspannen von Schrauben 

durch Schrauber mit elektrischem Motorantrieb, wobei der 

Motor in einer ersten Phase mit hoher Geschwindigkeit 

arbeitet und wobei nach Erreichen eines vorbestinunten 

Drehmoinentes anschlieBend die Geschwindigkeit zum you-

ständigen Festspannen verringert wird. Es ware für den 

Fachmann naheliegend, anstelle des in dem Dokument (1) 

beschriebenen Gleichstronunotors auch einen Wechselstroin-

motor mit Frequenzregelung seiner Geschwindigkeit zu 

verwenden. In dieser Hinsicht wurde inbesondere auf 

Dokument (2) Bezug genoininen, das einen Antrieb für Spinn-

maschinen beschreibt, mit eineni Asynchronmotor, dessen 

Geschwindigkeit durch Frequenzumschaltung gesteuert wird. 

Es gehöre weiter zuin Ailgemeinwissen des Fachnianns, daB 

Asynchronmotoren mit höherer Betriebfrequenz kompakter 

auszugestalten sind als soiche mit Netzfrequenz und daB 

die Drehzahl von Asynchronmotoren u. a. mittels Frequenz-

steuerung und zugehOrender Spannungsanpassung gesteuert 

werden kann. 
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2 	 T 214/84 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 24.07.1984 

Beschwerde eingelegt und die vorgesehene Gebühr 

entrichtet. 

Gleichzeitig wurden die Begründung und neue Anspruche 1 

bis 3 eingereicht. 

Der einzige unabhângige, am 24.07.1984 eingereichte 

Anspruch 1 lautet: 

"Mit einem Wechselstrom-Antriebsmotor ausgerüsteter 

Schrauber, dadurch gekennzeichnet, daB als Antriebsmotor 

ein Mittelfrequenz-Asynchronmotor mit einer Vorrichtung 

zur Frequenzumschaltung von Mittelfrequenz auf eine 

niedrigere Netzfrequenz und mit einer mindestens annähernd 

der Netzfrequenz gleichen Kippfrequenz dient und die Vor-

richtung über eine mit einem Drehmoinent-Sensor in Verbin-

dung stehende Ablaufsteuerung beim Auftreten des 

Setzinoinents betätigt wird." 

IV. Im wesentlichen war die Beschwerde wie folgt begründet: es 

könnte einem Fachinann für Elektrowerkzeuge und deren elek-

trische Antriebe nicht zugemutet werden, auch spezielle 

Antriebe für Spinnmaschinen zu kennen. Der einschlägige 

Fachmann ware daher nicht aufdas Dokument (2) gestoBen. 

Andererseits ware zu Dokument (2) festzustellen, daB 

seibst wenn der einschlàgige Fachmann für Elektrowerkzeuge 

auf dieses Dokument gestoBen ware, er dennoch keine für 

ihn brauchbare Anregung für einen Schrauberantrieb erhal-

ten hätte, da gemàB diesem Dokument das Spinnen zunâchst 

mit niedrigerer und dann mit häherer Drehzahl erfolgen 
soil. 
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3 	 T 214/84 

V. Mit einem ersten Bescheid voin 22.04.1986 hat der Bericht-

erstatter der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daB die neuen 

AnsprUche 1 bis 3 mangels einer erfinderischen Tätigkeit 

nicht gewährbar erschienen. 

In diesem Bescheid wurde insbesondere der Standpunkt ver-

treten, daB das Dokument (1) einen mit einem Wechselstroxn-

Antriebsmotor ausgerüsteten Schrauber lehre und daB die 

Unterschiede des Gegenstandes des Anspruchs 1 im bezug auf 

den Schrauber gemài3 Dokument (1) als auf der Hand liegend 

betrachtet werden könnten. Tim diesen Standpunkt zu 

stützen, wurde das Buch "Elektrische Maschinen", von 

Bödefeld/Sequenz, achte Auflage, 1971, Seiten 281-282 

(ferner als Dokument (3) bezeichnet) zitiert. 

AuBerdein ware das Dokument (2) als echter Stand der 

Technik für die Anineldung zu betrachten, weil der Fachinann 

un vorliegenden Fall sich im technischen Gebiet der 

elektrischen Antriebe im breitesten Sinne orientieren 

würde und Dokument (2) zu diesem Gebiet gehore. 

VI. Diesen Standpunkt hat die Beschwerdeführerin in einem am 

04. 06. 1986 eingegangenen Schreiben angefochten. 

Ware das Dokument (2) als echter Stand der Technik für die 

Anmeldung anzusehen, würde das heiBen, daB der Fachmann 

für elektrische Schrauberantriebe sich überall dort umzu-

sehen hätte, wo elektrische Antriebe vorkommen können. Die 

sich daraus ergebende Fülle zu bewàltigender Inforinatio-

nen, lieBe eine soiche Forderung nicht zumutbar erschei-

nen. Ferner sei der un Dokuinent (2) angezeigte Antrieb 

nicht zur Lösung des Problemes der Anmeldung geeignet. Die 

einzige konkret angegebene AusfUhrung des Schraubers gemäB 

Dokument (1) zeige einen Gleichstrominotor. Das Dokument 
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(3) würde keine Anregung für den Einsatz eines Asynchron-

motors für Schrauberzwecke geben, da es lediglich die Mög-

lichkeit des Abbreinsens eines Drehstrommotors mit nieder- 

frequentem Wechselstroin geringer Spannung schildere. 

VII. In der am 09.07.1986 durchgeführten mündlichen Verhandlung 

beantragte die Beschwerdeführerin, die Zurückweisungsent-

scheidung aufzuheben und die Sache an die Erstinstanz 

zurückzuweisen mit der Auflage, ein europàisches Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

- 	Patentansprüche 1 bis 3, eingegangen am 24.07.1984; 

- 	daran noch anzupassende Beschreibung; 

- 	ursprüngliche Zeichnungen. 

VIII. Well die Zusammensetzung der Beschwerdekammer inzwischen 

geändert worden war und auch die neue Kammer der 

Auffassung ist, daB der Anmeldungsgegenstand nicht auf 

einer erfinderischen Tàtigkeit beruht, aber aus Gründen, 

die leicht von denen der vorherigen Kamniner abweichen, 

wurde in einem zweiten Bescheid (08.09.1987) der 

Beschwerdeführerin folgende Auffassung mitgeteilt: 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich im 

wesentlichen vom Gegenstand des Dokuments (1) nur allein 

dadurch, daB ein Asynchronmotor vorgesehen 1st statt des 

im Ausführungsbeispiel von (1) beschriebenen Gleichstrom-

motors. liii Hinblick auf die an sich schon bekannte 

Anwendung von Asynchronmnotoren für den Antrieb von 

Schraubern lag nach Meinung der Beschwerdekammner der 

Versuch auf der Hand, auch bei Schraubern mit Asynchron-

motorantrieb zwei Drehgeschwindigkeiten zu verwenden. Die 

demn Fachmann geläufigen Eigenschaften der Asynchronmotoren 

würden ihn unmittelbar zu der Einsicht führen, daB eine 

Umschaltung der Drehgeschwindigkeit sich bei diesen 

Motoren durch eine Uinschaltung der Netzfrequenz durch- 
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führen lie3e. Bei einer soichen Netzfrequenzumschaltung 

würde sich die Drehmoment-Drehzahlkurve im Prinzip einfach 

parallel verschieben, so daB auch in diesem Fall, wie 

gemäB Dokuinent (1), beim Weiterfestdrehen der Schraube em 

mit absjnkender Drehzahl zunehmendes Drehmoment auftreten 

würde. Das Merkna1 der Kippfrequenz in der Nãhe der nie-

drigeren Netzfrequenz beinhalte nicht eine die Erfindung 

bestiminende und definierende Wahi, sondern nur eine 

bekannte Eigenschaft des Asynchronmotors. 

IX. 	Am 06.11.1987 erwiderte die Beschwerdeführerin, daB die 

IJmschaltung von einer höheren Drehzahl auf eine niedrigere 

Drehzahl bei Gleichstrommotoren wie im Dokument (1) durch 

elne Reduzierung der Spannung erfolge. Bei Bohrmaschinen 

mit Asynchroninotoren sei üblicherweise eine Drehzahl-

reduzierung dadurch vorgenoininen, daB die Speisespannung 

reduziert wird, was jedoch erhebliche Nachteile mit sich 

zieht, da bei einer Spannungsreduzierung von Asynchron-

motoren diese relativ schnell nicht mehr in der Lage sind, 

das gewünschte Moment aufzubringen. Von diesein naheliegen-

den Weg sei die Beschwerdeführerin abgewichen. Durch den 

Gegenstand des Anspruchs 1 sei erreicht, daB sehr defi-

niert von einer höheren auf einer niedrigeren Drehzahl 

uingeschaltet werden kann und die Drehzahl sich in 

Abhängigkeit von der Last bis zum Kipppunkt relativ wenig 

ändert, wobei die Nachteile von Bohrmaschinen mit Wechsel-

stroinantriebsmotor vermieden werden, deren Drehzahl im 

niedrigeren Drehzahlbereich nur schwer konstant zu halten 

ist. Als weiterer Unterschied sei festzuhalten, daB der 

Schrauber nicht mit einem beliebigen Asynchronxnotor 

betrieben wird, insbesondere nicht mit einem auf die 

Netzfrequenz abgestimmten Asynchronmotor, sondern mit 

einem Mittel f requenz -Asynchronmotor, der bei gleicher 
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Leistung wesentlich kleiner zu bauen sei. Es bedürfe daher 

zuniindest zweier erfinderischer Schritte, urn, ausgehend 

vorn Stand der Technik gemàB Dokurnent (1), zuln 

beanspruchten Gegenstand zu gelangen. 

Die Beschwerdeführerin halt daher ihren Antrag geinâB dein 

vorgehenden Punkt VII aufrecht. 

Entsche idungsgründe 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU und ist sornit zulässig. 

2. Die am 24.07.1984 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 sind un 
Hinblick auf Art. 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

3.. 	Der unabhãngige Anspruch 1 ist gegenüber dern in der Be- 

schreibung genannten Stand der Technik nicht ausreichend 

abgegrenzt, indemn der Oberbegriff sich zwar auf einen mit 

einemn Wechselstromn-Antriebsrnotor ausgerusteten Schrauber 

bezieht, gernäB dema auf der Seite 1 der Beschreibung 

angedeuteten Stand der Technik dieser Wechselstrornrnotor 

aber schon als ein Einfrequenz-Asynchronmnotor näher 

definiert wird. 

Andererseits steilt dieser Teil der Beschreibung nach Auf-

fassung der Beschwerdekarnrner nicht den der Erfindung am 

nächsten konunenden Stand der Technik dar. 
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Die Anmeldung betrif ft vielmehr einen Schrauber, dessen 

elektrischer Antriebsmotor bis zuin Erreichen eines Setz-

moments mit hoher Drehzahl betrieben wird und danach die 

Drehzahl des Antriebinotors auf einen so niedrigen Wert 

herabgesetzt wird, daB nach Erreichen eines vorgegebenen 

Anzuginoinents das exakte Stillsetzen des Motors und dainit 

des gesamten Schraubers erheblich erleichtert 1st. 

	

3.1 	Ein soicher Schrauber 1st aus dem Dokuinent (1) bekannt. 

Bei diesem bekannten Schrauber ist eine Vorrichtung (C) 

zur Geschwindigkeitsumschaltung vorgesehen, die über eine 

mit einem Drehnioinent-Sensor (E) in Verbindung stehende 

Ablaufsteuerung (D2) beim Auftreten des Setzmomentes 

betätigt wird. Der Motor wird so gesteuert, daB beim 

letzten Festschrauben, also bei abnehmender Drehge-

schwindigkeit, das Drehmoment zuniinmt (siehe die Figuren 6 

und 7). 

• 	3.2 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von 
• 

	

	 diesein nächstkommenden Stand der Technik, d. h. Dokument 

(1), dadurch, daB: 

a) der Antriebsinotor ein Mittelfrequenz-Asynchronmotor 

ist 

b) eine Vorrichtung zur Frequenzumschaltung von Mittel-

frequenz auf eine niedrigere Netzfrequenz vorgesehen 

ist 

und 

C) 	der Motor eine Kippfrequenz hat, die inindestens 

annähernd gleich der Netzfrequenz ist. 

	

3.3 	GexnàB Seite 2, zweiter Absatz, der Beschreibung liegt der 

Erfindung in erster Linie die Aufgabe zugrunde, einen mit 

einexn Wechselstrom-Antriebsniotor ausgerusteten Schrauber 

zu schaffen, der ein vorgegebenes Anzugsmoinent exakt 

einzuhalten gestattet. 
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Diese Aufgabe und deren Läsung sind, so weit sie sich 

nicht spezifisch auf einen Wechselstrom-Antriebsmotor 

beziehen, aus (1) bekannt. Dieses Dokument offenbart die 

dort angegebenen Mal3nahmen zur Lösung des angedeuteten 

Problems zur Anwendung bei einem elektrischen Motor als 

Antriebsquelle (AnsprUche 6, 7, 10, 11) und beschreibt 

weitere Einzelheiten für den Fall, daB als Rotationsan-

triebsquelle ein elektrischer Gleichstroin-Motor verwendet 

wird (ab Seite 3, Zeile 17). 

Die Beschwerdekaminer 1st aber einverstanden mit dem, was 

die Beschwerdeführerin in diesem Zusanimenhang in ihrem 

Schreiben voin 27.05.1986 vorgebracht hat. Dort wird 

erwàhnt, auf Seite 3, daB es nicht aus (1) bekannt ist, 

bei einem Schrauber zur Drehzahländerung einen Wechsel-

strom-Antriebsinotor mit unischaltbarer Frequenz zu 

betreiben. 

3.4 	mm Hinblick auf die an sich bekannte und verbreitete 

Anwendung von Asynchronmotoren als Antriebsmotoren, 

inbesondere für Schrauber, Bohrmaschinen usw., sei es auch 

mit nur einer festgelegten Drehfrequenz - wie auch auf 

Seiten 1 und 2 der vorliegenden Anmeldung erwähnt wird -, 

lag für den Fachinann der Versuch auf der Hand, auch bei 

dem Schrauber gemàB Dokuinent (1) für den Antrieb mit zwei 

Drehgeschwindigkeiten einen Asynchronmotor zu verwenden. 

Die deni Fachmann gelãufigen Eigenschaften der Asynchron-

motoren würden ihn unmittelbar zu der Einsicht führen, daB 

die gewunschte Umschaltung der Drehgeschwindigkeit sich 

bei diesen Motoren, wie insbesondere aus Dokument (3) 

bekannt 1st, durch eine Umschaltung der Frequenz der 

Versorgungsspannung durchführen läBt und daB auch in 

diesem Fall, wie geinàB Dokument (1), beim Weiterfestdrehen 

der Schraube ein mit ãbsinkender Drehzahl zunehmendes 
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Drehinornent auftreten wird. Mindestens wenn bei Betrieb mit 

der niedrigeren Frequenz der übliche Teil der Drehrnomnent-

Drehzahlkurve zwischen Schlupf gleich Null und Kippschlupf 

benützt wird. 

un wesentlichen enthält der Anspruch 1 nichts weiteres als 

das gerade Gesagte, denn es ist klar, daB die Wahi der 

beiden Versorgungsfrequenzen und des Asynchronrnotortyps - 

ein Mittelfrequenz-Asynchronrnotor gemnäB demn Wortlaut des 

Anspruches 1 - deni Fachmann überlassen werden kann. GemnàB 

Seite 5, Zeile 8 der Beschreibung kann er einen handels-

üblichen Asynchronrnotor einsetzen, und es ist aligeittein 

bekannt, daB bei gleicher Leistung ein Mittelfrequenz-

Asynchronniotor wesentlich kleiner zu bauen ist als ein auf 

die norinale (niedrigere) Netzfrequenz abgestintrnter 

Asynchronmnotor. 

3.5 	Das Merknial (C), das besagt, daB der Asynchronmnotor eine 

Kippfrequenz hat, die mindestens annähernd gleich der 

niedrigeren Netzfrequenz ist, beinhaltet nicht eine 

erfinderische Wahl. Denn bei Asynchronrnotoren wird in der 

Regel nur der Teil der Drehmomnent-Drehzahlkurve benützt, 

der zwischen Schlupf gleich Null und Kippschlupf liegt; urn 

die Eigenschaften des Motors voll auszunützen und die 

Drehgeschwindigkeit des Motors beimn letzten Festschrauben 

so klein wie muôglich zu halten, wird der Fachmnann den 

Kipppunkt denigernaB verlegen. 

Es sei noch bernerkt, daB die Beschwerdekamnmner das Merkrnal 

(C) wàhrend des ganzen Verfahrens nie als em "absolutes", 

d. h. wortwörtljches Merkmal angesehen hat. Vielinehr wird 
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der Fachmann auf Grund der ihm bekannten Eigenschaften des 

Asynchronniotors für die niedrigere Netzfrequenz eine 

Frequenz wählen, bei der eine Kippfrequenz auftritt, die 

den gewünschten Schraubereigenschaften im Sinne von (1) 

entspricht. 

Diese Auffassung der Kamxner wurde schon in ihrem ersten 

Bescheid vom 22.04.1986 auf Seite 3, tinter Punkt 9, er-

wãhnt durch die Festsstellung, daB das Merkinal (c) nur in 

dein Gebrauch einer beil Asynchronmmotor vorhandenen Eigen-

schaft besteht, und im zweitenBescheid vom 08.09.1987, 

Seiten 2 und 3 unter dem Punkt 3 (iii), WO bemerkt wurde, 

daB die dem Fachinann gelaufigen Eigenschaften des 

Asynchronmotors ihn uninittelbar zu der Einsicht führen 

würden, daB eine Uinschaltung der Drehgeschwindigkeit sich 

für diese Motoren durch eine Uinschaltung der Netzfrequenz 

durchführen läI3t und daB sich bei einer solchen Netz-

frequenzumschaltung die Drehmoinent-Drehzahlkurve im 

Prinzip einfach parallel verschiebt, so daB auch in diesem 

• 	 Fall, wie gemäB (1), beiin Weiterfestdrehen der Schraube 

ein mit absinkender Drehzahl zunehmendes Drehinoinent 

auftreten wird. 

Diese Interpretation des Merkmals (c) wurde nicht 

wesentlich von der Beschwerdeführerjn bestritten. 

4. 	Somit beruht der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 nicht auf 

einer erfinderischen Tàtigkeit. 

Die abhàngigen Ansprüche 2 und 3 lassen nichts Erfinderi-

sches erkennen. Der Anspruch 2 enthàlt nur eine bei der 

Drehzahlregelung von Asynchroninotoren durch Frequenz-

änderung der Speisespannung übliche MaSnahine. Das in 

Anspruch 3 erwàhnte Merkinal scheint nichts besonderes zu 

beinhalten. 
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Ubrigens inüssen diese Ansprüche schon wegen luangeinder 

Patentfàhigkeit des Gegenstandes des Hauptanspruchs 

fallen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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